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GND-ÜR G1 Bildung der bevorzugten Namensform von Gebietskörperschaften 

Regeltext 
1.1 Als bevorzugter Name von Gebietskörperschaften wird der geografische 

Name des jeweiligen Gebietes gewählt. 

1.2 Dabei wird der im Deutschen gebräuchlichste Name gewählt. 

1.3 Wenn kein im Deutschen gebräuchlicher Name nachweisbar ist, wird der 

in der offiziellen Landessprache gebräuchliche Name verwendet. Liegen 

gebräuchliche Namen in verschiedenen offiziellen Sprachen vor, wird der 

Name gewählt, der in der Sprachreihenfolge englisch, französisch, russisch, 

lateinisch, spanisch, italienisch am weitesten vorne steht. 

1.4 Lässt sich kein gebräuchlicher Name ermitteln, wird die Vorlageform 

verwendet (bei Namen aus nicht lateinischen Alphabeten in der vereinbarten 

Umschrift). 

2. Die Feststellung des gebräuchlichsten Namens erfolgt gemäß der jeweils 

gültigen „Liste der Nachschlagewerke“ und der dort festgelegten Rangfolge. 

3. Die nicht gewählten Namensformen werden als abweichende 

Namensformen erfasst. Die Eintragungen für die originalsprachige und 

originalschriftliche Form sind obligatorisch, wenn es sich um eine 

originalsprachig bzw. -schriftliche Vorlage handelt und der Name in einer 

übertragbaren, z. B. kopierfähigen Form vorliegt. Der originalsprachige Name 

wird bei nicht lateinischen Alphabeten in der vereinbarten Umschrift erfasst. 

Erläuterung Übergangsregeln sind notwendig, da die Regelungen der RAK-WB und der 

RSWK zur Ansetzung der Namen von Gebietskörperschaften bzw. der 

Ansetzung geografischer Namen bezüglich der Sprachform voneinander 

abweichen. Die GND-ÜR entspricht den Regeln des möglicherweise 

zukünftigen Regelwerks RDA. 

Regelwerke RAK-WB: 440,1-3; 446,1; 447,1-2; 208; 440,4; 406; Anl. 16; Anl. 17; 404,5 

RSWK: 202 

Beispiele GKD: SWD: GND: 

800 $a Milano 

810 $a Mailand 

812 $a Milan 

814 $a Comune di 

Milano 

816 $a Mediolani 

818 $a Commune di 

Milano 

820 $a Città di Milano 

800 $g Mailand 

830 $g Milano 

830 $v GKD 

830 $g Mediolanum 

151 $g Mailand 

451 $g Milano $v GKD 

451 $g Mediolanum 

451 $g Città di Milano 

800 $a <<al->> Qāhira 

810 $a Kairo 

812 $a Cairo 

814 $a Le Caire 

816 $a LeCaire 

818 $a Qahîr 

820 $a al-Qāhira 

800 $g Kairo 

830 $g AlQāhira 

830 $g <<al->> Qāhira 

830 $v GKD 

830 $g LeCaire 

830 $g Cairo 

830 $g Le Caire 

151 $g Kairo 

451 $g AlQāhira 

451 $g <<al->> Qāhira 

$v GKD 

451 $g LeCaire 

451 $g Cairo 

451 $g Le Caire 

451 $g Qahîr 

451 $g al-Qāhira 
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GND-ÜR G2 Umgang mit einleitenden Bezeichnungen wie "Sankt", "Markt", 

"Siedlung", "Herzogtum", "Ciudad" u. ä. im Namen von 

Gebietskörperschaften 

Regeltext 1. Einleitende Bezeichnungen wie "Sankt", "Markt", "Siedlung", "Herzogtum", 

"Grafschaft"*, "Ciudad" u. ä. einschließlich der fremdsprachigen 

Entsprechungen gelten als Namensbestandteil und sind Teil des bevorzugten 

Namens, wenn sie im maßgeblichen Nachschlagewerk fester Bestandteil des 

geografischen Namens sind. Die nicht gewählte Form wird als abweichende 

Namensform erfasst. 

2. Einleitende Bezeichnungen wie "Saint", "St." oder "Mount", "Mt." werden in 

der gebräuchlichen Form übernommen; es wird nicht auf eine 

ausgeschriebene Form normiert. Die nicht gewählte Form wird als 

abweichende Namensform erfasst. 

* Wenn mit "Herzogtum", "Grafschaft" u. Ä. der Gattungsbegriff für eine 

Verwaltungseinheit gemeint ist, gilt G6. Namensänderungen werden gemäß 

G8 behandelt. 

Erläuterung Übergangsregeln sind notwendig, da nach RAK-WB § 442.1 Bezeichnungen 

wie "City", "Ciudad" u. Ä. nicht als Namensbestandteile gelten. Das gilt auch 

für "Herzogtum" und "Grafschaft", wenn letztere keine Verwaltungseinheit 

bezeichnen, sondern Bestandteil des Namens sind (s. neue Beispiele). Nach 

RSWK und nach AACR werden sie als Namensbestandteile behandelt. 

 

Die in der Praxis vorgenommene Normierung von „St.“ auf „Sankt“ bei der 

Sacherschließung ist im Regelwerk RSWK bereits heute nicht enthalten. 

Regelwerke RAK-WB: 442,1; 447,1; 208 

RSWK: 202a,3 

Beispiele GKD:  SWD:  GND:  

800 $a Indersdorf 

802 $a Markt 

Indersdorf 

 

 

800 $g Markt Indersdorf  

830 $g Indersdorf 

<Markt> 

151 $g Markt 

Indersdorf  

451 $g Indersdorf 

451 $g Indersdorf 

      $h Markt 

800 $a Lauenburg 

<Elbe, Kreis> 

810 $a Kreis 

Herzogthum 

Lauenburg 

812 $a Kreis 

Herzogtum 

Lauenburg 

800 $g Herzogtum 

Lauenburg <Kreis> 

830 $g Lauenburg 

<Elbe, Kreis> 

830 $v GKD 

151 $g Kreis Herzogtum 

Lauenburg 

451 $g Kreis 

Lauenburg, Elbe 

451 $g Kreis 

Herzogthum 

Lauenburg 
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 800 $a Hoya 

<Samtgemeinde> 

810 $a Samtgemeinde 

Grafschaft Hoya 

812 $a Samtgemeinde 

Hoya  

800 $g Grafschaft Hoya 

<Samtgemeinde> 

830 $g Hoya 

<Samtgemeinde>  

151 $g Samtgemeinde 

Grafschaft Hoya 

451 $g Samtgemeinde 

Hoya 

451 $g Grafschaft Hoya 

$h Samtgemeinde 

451 $g Hoya 

$h Samtgemeinde  

"Herzogtum" ist Namensbestandteil des Kreises "Kreis Herzogtum Lauenburg", 

siehe http://www.herzogtum-lauenburg.de/ , ebenso "Grafschaft" bei der 

"Samtgemeinde Grafschaft Hoya", siehe http://www.hoya-weser.de/ . Es 

handelt sich hier nicht um die Bezeichnung von Verwaltungseinheiten. 

 

http://www.herzogtum-lauenburg.de/
http://www.hoya-weser.de/
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GND-ÜR G3 Selbstständige Bezeichnungen wie "Bad" u. Ä. im Namen von 

Gebietskörperschaften 

Regeltext „Bad", "Seebad", "Kurort" und Ähnliche und vergleichbare fremdsprachige 

Benennungen am Anfang des Namens werden gemäß ihrer Gebräuchlichkeit 

nach der Liste der Nachschlagewerke als Bestandteil des Namens behandelt 

oder weggelassen (zur Handhabung von Namensänderungen siehe G8). Die 

nicht gewählte Form wird als abweichende Namensform erfasst. 

Erläuterung Übergangsregeln sind notwendig, da nach RAK-WB diese Bestandteile 

grundsätzlich entfallen, nach RSWK nur bei Bedarf zur Disambiguierung 

hinzugezogen werden. Gemäß den internationalen Regeln soll der 

gebräuchliche Name ohne Veränderungen verwendet werden. 

Regelwerke RAK-WB: 441,2; 442,1, Anm. 

RSWK: 202a,4 

Beispiele -- 

Diese Regel ist von den Nachschlagewerken abhängig; die Anwendung 

bedeutet deshalb eine Einzelfallprüfung. 
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GND-ÜR G4 Erläuternde Bestandteile bei Ortsnamen (Beinamen) 

Regeltext Erläuternde Bestandteile gehören zum Namen und werden in der 

nachgewiesenen Form ohne Hinzufügung von Deskriptions- oder Trennzeichen 

übernommen. Liegen mehrere Namensformen vor, wird bei der Wahl des 

bevorzugten Namens der gebräuchlichste Namen gewählt (vgl. G1). 

Die Bundesstaaten der USA werden in der normierten Abkürzung mit Komma 

an den Ortsnamen angefügt. 

Erläuterung Übergangsregeln sind notwendig, da die Behandlung erläuternder Bestandteile 

nach RAK-WB und RSWK unterschiedlich ist. Gemäß den internationalen 

Regeln werden sie als Namensbestandteil behandelt. 

Regelwerke RAK-WB: 442,2; 447,1; Anl. 8; Anl. 16 

RSWK: 202b; 203,3,a; Anl. 4 

Beispiele GKD:  SWD:  GND:  

800 $a Frankfurt 

<Main> 

802 $a Frankfurt am 

Main  

800 $g Frankfurt 

<Main> 

830 $g Frankfurt <am 

Main>  

151 $g Frankfurt am 

Main 

451 $g Frankfurt, Main  

800 $a New York <NY> 800 $g New York <NY> 

830 $g Neuyork <NY> 

151 $g New York, NY 

451 $g Neuyork, NY 
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GND-ÜR G5 Namen von Ortsteilen 

Regeltext Als Name für den Ortsteil gilt - gemäß den allgemeinen Regeln - der im 

Deutschen gebräuchlichste Name bzw. der originalsprachig gebräuchliche 

Name in der Rechtschreibung des betreffenden Landes. 

Für Ortsteile im deutschsprachigen Raum mit Ausnahme der Schweiz 

entspricht die Bindestrich-Namensform (Hauptort-Ortsteil) der offiziellen 

Regelung und ist gleichzeitig auch die gebräuchliche Form. 

Für Ortsteile außerhalb des deutschsprachigen Raums und für Ortsteile der 

gesamten Schweiz wird als bevorzugter Name die im deutschen 

Sprachgebrauch gebräuchlichste Namensform gewählt.  

Statuswechsel unterhalb der kommunalen Ebene, mit denen kein Wechsel des 

gebräuchlichen Namens verbunden ist, werden nicht berücksichtigt. 

Erläuterung RAK-WB und RSWK behandeln die Namen von Ortsteilen außerhalb des 

deutschsprachigen Raums teilweise unterschiedlich. Nach RAK-WB bzw. GKD-

Praxis werden Ortsteile durchgehend in der Form Hauptort-Ortsteil angesetzt, 

sofern es sich um einen Ortsteil handelt. Es wird nicht zwischen deutsch- und 

nichtdeutschsprachigem Raum unterschieden. Nach RSWK werden Ortsteile 

außerhalb des deutschsprachigen Raums selbstständig angesetzt, wenn sie im 

maßgeblichen Nachschlagewerk einen eigenen Eintrag haben und nicht 

eindeutig als Ortsteile gekennzeichnet sind. Die internationalen Regeln sehen 

vorwiegend eine selbstständige Ansetzung vor; dem soll mit dieser 

Übergangsregel Rechnung getragen werden 

Regelwerke RAK-WB: 440,1-3; 443,1; 444,1 

RSWK: 207,4;209 

Beispiele GKD:  SWD:  GND:  

800 $a Hofheim-

Lorsbach 

810 $a Lorsbach 

<Hofheim-

Lorsbach> 

850a $a Lorsbach 

852a $a …  

 

800 $a Lorsbach  

850c $a Hofheim-

Lorsbach 

852a $a … 

  

800 $g Lorsbach 

830 $g Hofheim-

Lorsbach     

151 $g Hofheim-

Lorsbach 

551 $g Lorsbach $4  

    vorg $9 … 

 

151 $g Lorsbach  

551 $g Hofheim- 

      Lorsbach $4 nach  

      $9 … 

 

für den früher selbst. 

Ort, der einen anderen 

Namen hatte, nämlich 

„Lorsbach“ und nicht 

„Hofheim-Lorsbach“; 

vgl. Regel G8 

800 $a Bern-Riedbach 

810 $a Riedbach 

<Bern-Riedbach> 

800 $g Riedbach 

<Bern> 

830 $g Bern-Riedbach 

151 $g Riedbach $h 

Bern 

451 $g Bern-Riedbach 

 



GND-Übergangsregeln für Gebietskörperschaften  8 von 14 

 

GND-ÜR G6 Umgang mit Gattungsbegriffen bei Verwaltungseinheiten 

Regeltext Ist der gebräuchliche Name einer Verwaltungseinheit mit ihrer 

Gattungsbezeichnung gebildet, so wird dieser gebräuchliche Name ohne 

Weglassungen oder Umstellungen als bevorzugter Name gewählt. Wird die 

Verwaltungseinheit üblicherweise ohne Gattungsbezeichnung nur mit dem 

geografischen Namen benannt, so wird dieser als bevorzugter Name gewählt. 

Die nicht gewählte Form wird als abweichende Namensform erfasst. 

Für Verwaltungseinheiten oberhalb der kommunalen Ebene wird die 

Gattungsbezeichnung für den Typ der Verwaltungseinheit als instantieller 

Oberbegriff erfasst. 

Erläuterung Die Regeln zur Ansetzung von Verwaltungseinheiten in RAK-WB und RSWK 

sind zwar ähnlich, aber nicht deckungsgleich. Eine am Einzelfall orientierte 

Angleichung wäre aufwändig. Deshalb wird für den gesamten 

Regelungsbereich die Orientierung an den Grundregeln vorgeschlagen. 

Regelwerke RAK-WB: 441,1; 447,2-3 

RSWK: 202b,5; 203  

Beispiele GKD: SWD: GND: 

800 $a Kassel 

<Landkreis> 

810 $a Cassel 

<Landkreis> 

812 $a Landkreis Kassel 

800 $g Kassel <Kreis> 151 $g Landkreis Kassel 

451 $g Kassel $h Kreis 

451 $g Kassel $h 

Landkreis  

550 $s Landkreis 

$4obin $9 …  
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GND-ÜR G7 Umgang mit erläuternden Bestandteilen von Ortsnamen 

(Beinamen) in nach Ortsnamen benannten Verwaltungseinheiten 

Regeltext Für Verwaltungseinheiten gilt der eigene gebräuchliche Individualname als 

bevorzugter Name; bei der Bildung der Namensform wird dabei nicht auf den 

Ortsnamen zurückgegriffen, nach dem sie benannt sind. Zur Handhabung des 

Gattungsbegriffes siehe G6. 

Erläuterung Die Regeln zur Ansetzung von Verwaltungseinheiten in RAK-WB und RSWK 

sind ähnlich, aber nicht deckungsgleich. Eine am Einzelfall orientierte 

Angleichung wäre aufwändig. Deshalb hat man sich für den gesamten 

Regelungsbereich auf eine Grundregel geeinigt. 

Regelwerke RAK-WB: 441,3 

RSWK: 202b,5; 203 

Beispiele GKD: SWD: GND: 

800 $a Hof <Saale, 

Landkreis> 

800 $g Hof <Saale, 

Kreis>  

151 $g Landkreis Hof 

451 $g Hof (Saale) $h 

Kreis 

550 $s Landkreis $4 obin 

$9 … 
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GND-ÜR G8 Namensänderungen bei Gebietskörperschaften 

Regeltext Ändert sich die nach G1 bevorzugte Namensform, so wird eine neue Entität 

angenommen und ein neuer Datensatz mit dem geänderten Namen als 

bevorzugter Namen gebildet. (Bitte hier die Verwendungsregel für die 

Sacherschließung einschließlich sacherschließungsspezifischer Verweisungen 

beachten, siehe Übergangsregel R10). 

Verfassungs- und allgemeine Statusänderungen bei Gebietskörperschaften 

führen ohne Änderung des geografischen Namens nicht zur Bildung einer 

neuen Entität.  

Statusänderungen von unselbstständig auf selbstständig und umgekehrt 

führen immer zur Bildung einer neuen Entität, auch wenn der geografische 

Name sich nicht ändert (z. B. bei Kolonien, Protektoraten oder Provinzen). Sie 

werden durch das Hinzufügen geeigneter identifizierender Zusätze 

unterschieden. 

 

Hinzufügen oder Wegfall von Benennungen wie „Bad“, „Seebad“, „Kurbad“ 

und Ähnlichem (vgl. G3) sowie ihrer fremdsprachigen Entsprechungen führen 

nicht zu einem Split. Das gleiche gilt für die Umbenennung von „Kreis“ in 

„Landkreis“ und umgekehrt in Deutschland. Der bevorzugte Name wird gemäß 

der Nachschlagewerke ermittelt und ggf. aktualisiert. Der zuvor benutzte 

bevorzugte Name wird als abweichende Namensform erfasst.  

Erläuterung Die Entität „Gebietskörperschaft" ist nach RAK-WB und nach RSWK 

unterschiedlich definiert. Nach RAK-WB wird bei Änderung des für die 

Ansetzung verwendeten Namens, also i. d. R. des offiziellen Namens, eine 

neue Entität angenommen und ein neuer Datensatz gebildet. Nach RSWK 

führt die Änderung des im Deutschen gebräuchlichen Namen nicht zu einer 

neuen Entität. Die in der GND-ÜR vorgesehene Verfahrensweise, bei 

Namensänderungen neue Entitäten anzunehmen und für diese eigene 

Datensätze zu bilden, führt zu einer Angleichung an die internationale Praxis. 

Regelwerke RAK-WB: 407; 444,1-2; 445 

RSWK: 207 

Beispiele GKD: SWD: GND: 

Namensänderungen 

800 $a Chemnitz 

850b $a Karl-Marx-

Stadt 

852a $a …  

 

800 $a Karl-Marx-Stadt  

850d $a Chemnitz 

852a $a …   

800 $g Chemnitz  

830 $g Karl-Marx-Stadt 

830 $v 1953-1990   

151 $g Chemnitz  

551 $g Karl-Marx-Stadt 

$4 nazw $9 …  

 

151 $g Karl-Marx-Stadt  

551 $g Chemnitz  

$4 vorg $9 … 

551 $g Chemnitz 

$4 nach $9 …  
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 Verfassungs- und allgemeine Statusänderungen, die nicht zu Splits 

führen 

800 $a Bayern 

801b $a BY 

810 $a Bavarian State 

812 $a Bavaria 

814 $a Freistaat Bayern 

816 $a Bayerischer 

       Staat 

818 $a Baiern 

820 $a Volksstaat 

       Bayern 

822 $a Herzogtum 

       Bayern 

824 $a Kurbayern 

826 $a Churbayern 

828 $a Bavière 

830 $a Kurfürstentum 

       Bayern 

832 $a Königreich 

      Bayern 

834 $a Baviera 

836 $a Bayrn 

800 $g Bayern 

830 $g Bayern 

        <Herzogtum> 

830 $g Bayern 

        <Königreich> 

830 $g Churbayern 

830 $g Bavaria 

830 $g Bayern 

       <Kurfürstentum> 

830 $g Kurbayern 

830 $g Bayern 

      <Freistaat> 

830 $g Bayern 

<Stammesherzogtum> 

 

151 $g Bayern 

451 $g Bavarian State 

451 $g Bavaria 

451 $g Freistaat Bayern 

451 $g Bayerischer  

       Staat 

451 $g Baiern 

451 $g Volksstaat 

       Bayern 

451 $g Herzogtum 

       Bayern 

451 $g Kurbayern 

451 $g Churbayern 

451 $g Bavière 

451 $g Kurfürstentum 

      Bayern 

451 $g Königreich 

      Bayern 

451 $g Baviera 

451 $g Bayrn 

451 $g Stammes 

     herzogtum Bayern 

451 $g BY $4 abku 
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 Statusänderungen, die zu Splits führen 

800 $a Angola 

805 $a 1975 –  

810 $a Republica 

Popular de Angola 

812 $a People's 

Republic of Angola 

814 $a República de 

Angola  

816 $a Republic of 

Angola 

818 $a Narodnaja 

Respublika Angola 

820 $a Volksrepublik 

Angola  

850a $a Angola 

<Província> 

852a $a … 

 

800 $a Angola 

<Província> 

805 $a 1951 – 1975 

810 $a Africa Ocidental 

Portuguesa 

812 $a Província de 

Angola  

814 $a Portugiesisch-

Westafrika  

850a $a Angola 

<Colónia> 

852a $a … 

853c $a Angola 

855a $a … 

 

800 $a Angola 

<Colónia> 

805 $a - 1951  

810 $a Colónia de 

Angola 

812 $a Província da 

Angola 

814 $a Angola 

<Província, - 1951>  

850c $a Angola 

<Província> 

852a $a … 

800 $g Angola 

830 $g Portugiesisch-

Westafrika  

830 $g Überseeprovinz 

Portugiesisch-

Westafrika 

830 $g República de 

Angola 

830 $v amtl. Name 

830 $g Angola 

<Provinz> 

830 $v 1951-1975 

830 $g Província de 

Angola 

830 $g Angola 

<Kolonie> 

830 $v bis 1951  

830 $g Colónia de 

Angola 

151 $g Angola  

451 $g Republica 

Popular de Angola 

451 $g People's 

Republic of Angola 

451 $g República de 

Angola  

451 $g Republic of 

Angola  

451 $g Narodnaja 

Respublika Angola 

451 $g Volksrepublik 

Angola  

551 $g Überseeprovinz 

Portugiesisch-

Westafrika $4 vorg 

$9 … 

 

151 $g Überseeprovinz 

Portugiesisch-

Westafrika  

451 $g Portugiesisch-

Westafrika 

451 $g Angola $h 

Provinz 

451 $g Província de 

Angola 

551 $g Kolonie Angola 

$4 vorg $9 … 

551 $g Angola $4 nach 

$9 … 

 

151 $g Kolonie Angola 

451 $g Colónia de 

Angola 

451 $g Angola $h 

Província, - 1951 

551 $g Überseeprovinz 

Portugiesisch-

Westafrika $4 nach 

$9 … 
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GND-ÜR G9 Regionale Einheiten von Religionsgemeinschaften 

Regeltext Regionale Einheiten einer Religionsgemeinschaft werden wie 

Gebietskörperschaften als Geografika behandelt. Zwischen der 

Verwaltungseinheit und ihrem Gebiet wird nicht unterschieden. 

Als bevorzugter Name wird der im Deutschen gebräuchlichste Name gewählt. 

Es gelten die Regeln für Verwaltungseinheiten. (vgl. G6 + G7). 

Die Gattungsbezeichnung für den Typ der regionalen Einheit wird als 

instantieller Oberbegriff in nach GND normierter Form angegeben. 

Die Beziehung zur übergeordneten Religionsgemeinschaft wird, soweit 

möglich, in nach GND normierter Form angegeben. 

Erläuterung Die Regelungen der RAK-WB (Ansetzung als selbstständig angesetzte 

untergeordnete Körperschaft) und der RSWK (Ansetzung als 

Geografikum/Gebietskörperschaft) weichen voneinander ab. Die Angabe der 

übergeordneten Religionsgemeinschaft ist neu (vgl. auch Übergangsregeln zu 

den Körperschaften). 

Regelwerke RAK-WB: 462,2; 463 

RSWK: 618,1 

Beispiele GKD: SWD: GND: 

036a $a XA-IT 

800 $a Diocesi <Alba> 

 

036a $a XA-IT 

800 $g Alba <Diözese> 

 

151 $g Diözese Alba  

451 $g Alba $h Diözese 

451 $g Diocesi $h Alba  

510 $k Katholische 

Kirche $4 adue $9 

…  
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Regel Hinweis zu Planungsgemeinschaften 

Hinweis Planungsgemeinschaften werden in der GND als Körperschaften erfasst. 

Siehe hierzu:  

K18: Planungsgemeinschaften 

 

 

Regel Hinweis zu Extraterrestrika 

Hinweis Extraterrestrika werden in der GND als geografische Datensätze erfasst. 

Siehe hierzu:  

R5: Extraterrestrika 

 

 

Regel Hinweis zu Ethnografika und Sprachen 

Hinweis Ethnografika werden in der GND als Sachschlagwörter erfasst. 

Siehe hierzu:  

R6: Ethnografika und Sprachen 

 


